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1. Anlass und Erfordernis der 1. Änderung der Bebauungsplanes  

  Der Bebauungsplan für den Wohnungsbaustandort „Römerhügel“ wurde 
am 22.01.2004 durch das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Verkehr als höhere Verwaltungsbehörde mit Maßgabe genehmigt. Die Sat-
zung zum Bebauungsplan „Römerhügel“ trat am 26.05.2004 in Kraft. 
 
Parallel zur Bearbeitung des Bebauungsplanes wurde durch die Stadtver-
waltung die Umsetzung des 2. Bauabschnittes vorbereitet. Ein Investor 
wurde gefunden, mit dem die Erschließung des Gebietes vertraglich gesi-
chert werden konnte. Im Gegenzug wurde zugesichert, dass vertriebsspe-
zifische Anforderungen an die Änderung des Bebauungsplanes durch die 
Stadt übernommen werden. Diese erforderlichen Änderungen wurden ab-
gestimmt und nunmehr durch Änderung des Bebauungsplanes gesichert. 
 
Neben den notwendigen geringfügigen Korrekturen in der Erschließung, 
den Veränderungen in der Baudichte und der Bauweise im 2. Bauab-
schnitt resultiert die 1. Änderung des Bebauungsplanes außerdem aus 
den Erfordernissen der Umsetzung der noch fertig zu stellenden Quartiere 
8 und 9 im 1. Bauabschnitt. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird als vereinfachtes Verfahren 
nach § 13 Baugesetzbuch behandelt, da keine Grundzüge der Planung 
berührt werden und Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen zurückge-
nommen werden. Die städtebauliche Struktur bleibt vollständig erhalten. 
Die Geschlossenheit der Bebauung wird in Rand- und Problembereichen 
zugunsten der Belichtung und Durchgrünung geöffnet. Benachbarte, be-
reits realisierte Quartiere des 1. Bauabschnittes werden nicht beeinträch-
tigt. Die subjektive Wohnqualität wird erhöht. Den Maßgaben an ein rand-
städtisches allgemeines Wohngebiet hinsichtlich Überbauung wird besser 
entsprochen. 

 

    

2. Räumlicher Geltungsbereich, Bestand und Beschreibung des 
Änderungsgebietes 

 

   

 2.1. Abgrenzung  

  Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes liegt innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes BP-04-006 Wohnungsbau-
standort „Römerhügel“ Frankfurt (Oder). 
Im Nordwesten wird der Änderungsbereich begrenzt vom Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes, im Süden vom Venusweg und der Apollostraße, 
südwestlich vom Marsweg. Nordwestlich begrenzen eine festgesetzte 
Grünfläche sowie Teile der Planstraße 13 den Änderungsbereich. 

 

  Der Änderungsgeltungsbereich ist weitgehend unbebaut, derzeit wird die 
Erschließung des Bereiches vorbereitet. 

 

  Folgende Flurstücke der Flur 99 der Gemarkung Frankfurt(Oder) gehören 
ganz oder anteilig zum Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-
planes: 261, 262, 456- 474, 506- 557, 566, 573- 585. 

Flurstücke 

    

 2.2. Eigentumsverhältnisse  

  Stadt Frankfurt (Oder) mit Flurstücken 553, 566, Kirche mit den Flurstü-
cken 261, 262, 557, die verbleibenden Grundstücke sind zu privatisieren. 

 

 

3. Planinhalt  

    

 3.1. Städtebauliches Konzept  

  Die Änderungen wurden innerhalb der Quartierstruktur des abgeschlosse-
nen Bebauungsplanverfahrens, die auf der Grundlage des städtebaulichen 

Erläuterungen 
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Wettbewerbes umgesetzt wurde, vorgenommen. Entlang des Hauptstra-
ßenzuges Sonnenallee und der angerartig aufgeweiteten Planstraße 3/3a  
wird die höhere und dichtere Bebauung beibehalten und weiter ausge-
formt. Höhe und Dichte der Bebauung nehmen zu den Geltungsbereichs-
rändern bzw. zu den verkehrsberuhigten Bereichen hin ab. 

  Somit soll einerseits dem Bürger- und Vermarktungswunsch nach vielfälti-
ger Bebauungsmöglichkeit Rechnung getragen, und andererseits der zu 
Grunde liegende städtebauliche Anspruch beibehalten werden. 

 

    

 3.2. Planungsrechtliche Festsetzungen  

  Durch Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung wurde eine Unterteilung der 
Allgemeinen Wohngebiete (WA) 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19 jeweils in *.1 und 
*.2 vorgenommen, um eine eindeutige Zuordnung der Festsetzungen zu 
ermöglichen. 
 

Planzeichnung 
Abgrenzung un-
terschiedlicher 
Nutzungen 

 
3.2.1. Art der baulichen Nutzung 

Die allgemeinen Wohngebiete 8, 9, 14 und 15 werden aus dem Satz 2 der 
Festsetzung 1.2 herausgenommen: 
Durch die geänderte Bauweise von Doppelhäusern und Hausgruppen zu 
offener Bebauung und die Rücknahme der Grundflächenzahl von 0,6 auf 
0,4 innerhalb der durch Nutzungsgrenzen abgegrenzten Bereiche dieser 
Wohngebiete, sind Tiefgaragen und überdachte Stellplatzanlagen zur Si-
cherung der Wohnqualität in den Garten- und Vorgartenbereichen nicht 
sinnvoll. Damit können die für den Ausgleich und Ersatz notwendigen Flä-
chen weiter reduziert werden. 

 

3.2.2. Maß der baulichen Nutzung 

 

 
Festsetzung 1.2 

  Die Festsetzung wird auf alle allgemeinen Wohngebiete (8, 9, 14 bis 20) im 
Geltungsbereich der 1. Änderung erweitert: 
Somit darf in den allgemeinen Wohngebieten WA 8, 9, 14 bis 20 innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen, Baulinien) die zuläs-
sige Grundfläche durch Stellplätze in Garagengeschossen / Tiefgaragen 
über das festgesetzte Maß hinaus überschritten werden. Das Aufheben 
dieser Einschränkung im Änderungsgeltungsbereich gibt den Bauherren 
mehr Spielraum für individuelle Gebäudelösungen und dient damit der Er-
höhung der Vermarktungschancen. 

Festsetzung 2.1 

    

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8.2, 9.2, 14.2 und 15.2 wird die 
Grundflächenzahl von 0,6 in 0,4 geändert: 
Durch die geänderte Bauweise von Doppelhäusern und Hausgruppen zu 
offener Bebauung ist eine Rücknahme der Grundflächenzahl auf die in all-
gemeinen Wohngebieten nach Baunutzungsverordnung bestimmten Ober-
grenze von 0,4 möglich. Um einen städtebaulich ausgeformten Straßenbe-
reich in der Sonnenallee, in den Planstraßen 3 und 3a in Bebauungsdichte 
und -höhe zu erreichen, wird in den WA 8.1, 9.1, 14.1 und 15.1 weiterhin 
die Grundflächenzahl von 0,6 als Obergrenze beibehalten. Hier sind bei 
entsprechender Bebauungsdichte die Grundstücke zu klein, um den 
Grenzwert der BauNVO einhalten zu können. In den WA 17.1 und 18.1 
muss keine Erhöhung der Grundflächenzahl vorgenommen werden, da die 
Gebiets- und Nutzungsabgrenzungen unproblematisch größere Grundstü-
cke/Parzellen ermöglichen. 

Planzeichnung 
WA 8, 9, 14, 15 

    

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8.2, 9.2, 14.2, 15.2, 16, 17.2, 18.2, 
19.1 und 19.2 entfällt die Mindestgeschossigkeit: 
Abseits der städtebaulich auszuformenden Straßenräume wie Sonnenallee 
und Anger in den Planstraßen 3 und 3a sollen Einschränkungen bzw. 
Zwänge zu einer Errichtung von 2-geschossigen Häusern entfallenen, um 
die Vermarktungschancen in diesen Baufeldern zu erhalten. 

Planzeichnung 
WA 8, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 1 
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  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8.1, 9.1, 14.1, 15.1, 17.1 und 18.1 
sind Hauptgebäude mit einer Mindesttraufhöhe von 5,50 m über angren-
zender Verkehrsfläche zu errichten: 
Nur in den wichtigen städtebaulich auszuformenden Straßenräumen wird 
das Planungsziel - die Ausbildung ausreichend hoher und geschlossen 
wirkender Raumbegrenzungen - mit einer Mindesttraufhöhe gesichert. Als 
Mindesttraufhöhe wird der Abstand von der Oberkante der an das Grund-
stück angrenzenden Verkehrsfläche bis zum Schnittpunkt der Außenkante 
Außenwand mit der Oberfläche Dachhaut des Hauptgebäudes betrachtet. 

Neue Festset-
zung 2.2 

    

 
3.2.3. Bauweise 

 

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8.2, 9.2, 14.2, 15.2, 16, 17.2, 18.2, 
19.1 und 19.2 wird die Festsetzung einer offenen Bauweise, in der nur  
Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig waren, in eine offene Bauweise 
ohne Einschränkungen geändert: 
Abseits der auszuformenden Straßenzüge sollen diese Einschränkungen 
zugunsten der Bauherrenpotenzen entfallen. 

Planzeichnung 
WA 8, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 

    

 
3.2.4. Verkehrsflächen 

 

  Zwischen den allgemeinen Wohngebieten WA 16 und WA 19.1 sowie zwi-
schen WA 20.1 und 20.2 werden Verkehrsflächen mit der Zweckbestim-
mung Fuß- und Radweg festgesetzt: 
Dies erfolgt auf Flächen, die vormals als Geh- bzw. Geh- und Fahrrecht im 
Bebauungsplan festgesetzt waren. Geh- und Fahrrechte werden zur Ver-
marktungsoptimierung nicht vorgesehen, so dass zum Erhalt der fußläufi-
gen Querungsmöglichkeit des Baugebietes eine Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung Fuß- und Radweg vorgesehen wird. 

Planzeichnung 

    

  In der Planstraße 13b wird die Geometrie der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung geändert: 
Die Verkehrsfläche war zur Dämpfung des Verkehrs verschwenkt vorgese-
hen. Eine detaillierte Untersuchung im Zuge der Straßenplanung ergab, 
dass aufgrund der topografischen Situation die Verkehrsfläche von den 
angrenzenden Grundstücken außerhalb des Geltungsbereichs abgerückt 
werden muss, weshalb die ursprüngliche Verschwenkung entfällt. Die Ver-
kehrsberuhigung wird durch bauliche Maßnahmen vorgenommen. Der Er-
halt der ursprünglichen Nettobaulandfläche des WA 13 wird durch eine ge-
ringfügige Vergrößerung des Baufeldes in südöstliche Richtung erreicht. 

Planzeichnung 
Planstraße 13 

    

 
3.2.5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 

 

  Die innerhalb der mit SPE2 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
festgesetzte Fläche für Regenwasserrückhaltung und -versickerung wird 
ca. 15 m nach Osten verschoben:  
Das Becken wird in eine topografisch bereits als Mulde ausgeformte, und 
damit optimale Geländesituation verschoben. 

Planzeichnung 

    

 
3.2.6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8.2, 9.2, 14.2, 15.2, 16, 17.2, 18.2, 
19.1, 19.2 ,20.1 und 20.2 entfallen die Festsetzungen zur Dachneigung 
und zur Drempelhöhe: 
Abseits der städtisch auszuformenden Straßenzüge sollen Einschränkun-
gen hinsichtlich Gebäudegestalt zugunsten der Bauherrenwünsche entfal-
len. 

Textfestsetzung 
6.3, Planzeich-
nung WA 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 
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  In den allgemeinen Wohngebieten WA 14.1, 15.1, 17.1 und 18.1 entfallen 
die Festsetzungen zur Dachneigung und zur Drempelhöhe: 
Die Einschränkungen hinsichtlich Dachneigung können in diesen Gebieten 
aufgehoben werden, da die Zielsetzung der Erzeugung eines städtebaulich 
ausgeformten Straßenbereiches (Planstraßen 3 und 3a) durch die neue 
Festsetzung 2.2 zur Mindesttraufhöhe von 5,50 m und durch den Erhalt der 
Festsetzung zur Bauweise (Doppelhaus/Hausgruppen) in diesen Quartie-
ren gesichert wird.  
Die Lockerung der Festsetzungen hinsichtlich Bauweise und Dachneigun-
gen in den städtebaulich weniger prägenden Bereichen erfolgt nur in Ver-
bindung mit dem Festhalten an den städtebaulichen Zielsetzungen für die 
wichtigen Stadträume. 

Textfestsetzung 
6.2 und 6.3, 
Planzeichnung 
WA 14, 15, 17, 
18 

    

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ist je 
Wohnung ein notwendiger Stellplatz herzustellen: 
Die Festsetzung dient primär den Bauherren der kleineren und schmalen 
Reihenhausgrundstücke, auf denen bei geringfügiger Überschreitung der 
Nutzfläche von 100 m² kein zweiter Stellplatz (entsprechend Übergangs-
vorschrift zur neuen BbgBO) realisierbar ist. 

Neue Textfest-
setzung 6.6 

    

 
3.2.7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 

  Zwischen den allgemeinen Wohngebieten WA 8.2 und 14.2 sowie zwi-
schen WA 9.2 und 15.2 entfallen die Festsetzungen zum Geh- und Rad-
fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit und des Fahrrechtes zu Gunsten 
der Anwohner: 
Die Durchquerung sollte vorwiegend Grundlage für Zufahrtsrechte von Ga-
ragengeschossen sein. Mit der geänderten Bauweise entfällt dieses Erfor-
dernis und die Quartierinnenräume können beruhigt werden. 

Entfall der Text-
festsetzung 4.4, 
Planzeichnung 

    

  In den allgemeinen Wohngebieten WA 16, 17, 18 und 19.1 entfällt das 
Gehrechtes zu Gunsten der Anwohner: 
Der „Dungweg“ sollte der Anliegerschaft bei geschlossener Bebauung zur 
Erschließung der Gartenflächen dienen. Mit der geänderten Bauweise ent-
fällt dieses Erfordernis. 

Planzeichnung 

    

  Im allgemeinen Wohngebiet WA 20 (WA 20.1 und 20.2) sowie zwischen 
WA 16 und WA 19.1 entfallen das Gehrecht zu Gunsten der Anwohner 
bzw. das Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit: 
Die Geh- und Fahrrechte werden aus Gründen der Vermarktungsoptimie-
rung nicht vorgesehen, so dass zur Sicherung der übergeordneten fußläu-
figen Querungsmöglichkeiten des Baugebietes Verkehrsflächen mit der 
Zweckbestimmung Fuß- und Radweg vorgesehen werden. 

Änderung der 
Textfestsetzung 
4.3, Planzeich-
nung 

 
 3.3. Umweltverträglichkeitsprüfung  

  Die Pflicht für die Durchführung einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls gem. UVPG ergibt sich gem. UVPG Anlage 1 Punkt 18.8. 
Die Flächengröße der Grundfläche für das Gebiet der 1. Änderung beträgt 
26.620 m², womit der Prüfwert gem. UVPG Anlage 1 Punkt 18.7.2 erreicht 
wird (zwischen 20.000 m² bis 100.000 m²). 
 
Es wurde eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. 
 
Nach Bilanzierung der Flächenänderungen in den Baugebieten ergibt sich 
eine um ca. 4.900 m² geringe Versiegelung gegenüber dem Bebauungs-
plan. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird gegenüber dem Be-
bauungsplan damit geringer beeinträchtigt. 

 

    

  Im Ergebnis einer Gegenüberstellung konnte festgestellt werden, dass  
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damit die Beanspruchung von Flächen für die Durchführung von Kompen-
sationsmaßnahmen auf Flächen außerhalb des Plangebietes verringert 
wird (es sind 3.950 m² Fläche mit zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen 
außerhalb des Plangebietes vorgesehen). 

    

4. Beteiligungen  

    

 4.1. Beteiligung der Bürger gemäß § 13 Nr. 2 i.V. mit § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch 

 

  Die öffentliche Auslegung der Planung fand vom 06.05. bis zum 07.06.04 
statt. 

 

    

 4.2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Nr. 3 
i.V. § 4 Baugesetzbuch 

 

  Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 21.04.2004 zur 
Stellungnahme aufgefordert. 

 

 

5. Flächenbilanz  

  Nachfolgend die Darstellung der Flächenbilanz des Gesamtplangebietes 
einschließlich der 1. Änderung des Bebauungsplanes. 

 

 
Beispiel Flächenbilanz/ Planungsstatistik   

   

 Satzungsplan nach 1. Änderung 

 

Flächenaufgliederung des Gesamt-
plangebietes Absolut (m²) in Prozent Absolut (m²) in Prozent 

  
1 Bauland  
1.1 Reines Wohngebiet 0 0 0 0
1.2 Allgemeines Wohngebiet 153.300 54,06 152.900 53,91
1.3 Mischgebiet 0 0 0 0
1.4 Kerngebiet 0 0 0 0
1.5 Dorfgebiet 0 0 0 0
1.6 Gewerbegebiet 0 0 0 0
1.7 eingeschränktes Gewerbegebiet 0 0 0 0
1.7.1 Bauflächen, Nebenflächen 0 0 0 0
1.7.2 Fl. zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern 
0 0 0 0

1.7.3 Fl. mit Pflanzbindungen 0 0 0 0
1.8 Industriegebiet 0 0 0 0
1.9 Sondergebiet 0 0 0 0
2. Gemeinbedarfsflächen 0 0 0 0
3. Grünflächen  
3.1 öffentliche Grünflächen 45.700 16,11 45.700 16,11
3.2 Fl. zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern 
4.000 1,42 4.000 1,42

3.3 Fl. mit Pflanzbindungen 0 0 0 0
3.4 Fl. für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur 
u. Landschaft 

32.000 11,28 32.000 11,28

3.5 private Grünflächen 2.900 1,02 2.900 1,02
4. öffentliche Verkehrsfläche, Straßen-

bahn 
19.300 6,81 19.300 6,81

5. Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung 

24.400 8,60 24.800 8,75
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1. Änderung des Bebauungsplanes BP-04-006, Wohnungsbaustandort „Römerhügel" Frankfurt (Oder) im vereinfachten Anlage 5 
Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch 
Beschluss über die Wertung der während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen von Bürgern sowie der Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange und Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
hier: Begründung zur 1.  Änderung des Bebauungsplanes BP-04-006 Stand: Juni 2004 

6. Versorgungsflächen 2.000 0,70 2.000 0,70
7. Flächen für Landwirtschaft 0 0 0 0

 Gesamtfläche des Planungsgebietes 283.600 100 283.600 100
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